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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses
(A/51/614)]

51/72. Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1996/221 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
2. Mai 1996 betreffend die Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge,

sowie Kenntnis nehmend von den die Erweiterung des Exekutivausschusses betreffenden
Anträgen in den vom 11. April 1996 beziehungsweise vom 12. April 1996 datierten und an
den Generalsekretär gerichteten Verbalnoten des Ständigen Vertreters Polens1 beziehungsweise
des Ständigen Vertreters Südafrikas bei den Vereinten Nationen2,

1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivausschusses des Programms des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge von einundfünfzig auf
dreiundfünfzig Staaten zu erhöhen;

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätzlichen Mitglieder auf seiner
Organisationstagung 1997 zu wählen.

                                                       

     1E/1996/20.

     2E/1996/21.
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